GUKG Novelle 2009: Lebenshilfe Österreich fordert in offenem Brief an BM Alois Stöger Erweiterung des Personenkreises für den Zugang zum UBV-Modul

Der Gesetzesentwurf, mit dem das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz geändert werden soll (GuKG Novelle 2008 nun 2009) sieht wesentliche Verbesserungen für jene Berufsgruppen vor, die im Bereich der Behindertenarbeit tätig sind. Für alle pädagogischen und psychologischen MitarbeiterInnen sollte eine Ausbildung für die Unterstützung bei der Basisversorgung möglich werden. Deshalb hat die Lebenshilfe Österreich in ihrer Stellungnahme vom 30. November 2008 diesen Gesetzesentwurf auch sehr begrüßt, da er den dringend notwendigen rechtlichen Veränderungsbedarf Rechnung trägt.

Umso unverständlicher ist es für die Lebenshilfe, dass laut Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit diese geplanten Änderungen nun nicht umgesetzt werden sollen.

Der Novellierungsentwurf sah ursprünglich im § 3a Abs.1 GuKG eine Erweiterung des Personenkreises für den Zugang zum Ausbildungsmodul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ (UBV-Modul) für „Angehörige von pädagogischen und psychologischen Berufen, die behinderte Menschen behandeln und betreuen“ (Zitat Entwurf GuKG-Novelle 2008) vor. Dieses dringende Anliegen der österreichischen Träger der Behindertenhilfe soll in der neuen Gesetzesnovelle nicht übernommen werden?

Die Lebenshilfe Österreich fordert:
Die Erweiterung des Personenkreises für den Zugang zum UBV-Modul muss - wie im ursprünglichen Gesetzesentwurf zur Änderung des GuKG vorgesehen - unbedingt in das Gesetz Eingang finden. 

Darüber hinaus sollten auch alle Berufsgruppen, die soziale Arbeit und Unterstützung bei der Basisversorgung von Menschen mit Behinderungen leisten, sowie auch für DienstnehmerInnen in Behindertenorganisationen, welche eine handwerkliche oder gewerbliche Ausbildung absolviert haben, sofern sie bei Ausbildungsbeginn eine mindestens dreijährige einschlägige Erfahrung im Behindertenbereich nachweisen können, in diese Regelung einbezogen werden.

